
442 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

11. 6. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxxx I 6. Der Abs. 5 des § 26 a hat zu lauten: 
19!1, mit ~em das Heeresversorgungsgesetz ,,(5) Empfängern einer Pflegezulage oder einer 
geandert wird (9. Novelle zum Heeresver-· Blindenzulage ist die Schwerstbeschädigtenzulage, 

sorgungsgesetz) falls sich nicht aus Abs. 1 bis 4 ein höherer 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Heeresversorgungsgesetz, BGBL Nr. 27/ 
1964, in der Fassung "der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 306/1964, 84/1965, 336/1965, 9/1967, 
260/1967, 39/1968, 22/1969 und 206/1969 wird 
wie folgt geändert: 

1. § 20 hat zu lauten: 
,,§ 20. Hinsimtlich der Begünstigungen zur 

Erlangung und Beibehaltung eines Arbeitsplatzes 
gelten die Bestimmungen des Invaliden­
einstellungsgesetzes 1969, BGBL Nr. 22/1970." 

2. Der Abs. 5 des § 23 hat zu lauten: 
,,(5) Bei Schwerbeschädigten (Abs. 2) ist die 

B~schädigtenrente nach Abs. 3 auf jenes Ausmaß 
zu erhöhen, das jeweils dem Rentenbetrag ent­
spricht, welcher dem Schwerbeschädigten im Falle 
eines Anspruches auf Grund- und Zusatzrente, 
gemäß §§ 11 und 12 des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957, BGBL Nr. 152, gebühren würde." 

3. Der Abs. 6 des § 23 hat zu entfallen, 

4. In den Abs. 3 und 4 des § 25 ist der Betrag 
von jeweils 5000 S durch den Betrag von 
10.000 S zu ersetzen. 

5. Der Abs. 1 des § 26 hat zu lauten: 
,,(1) Zur Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3) ge­

bührt Schwerbeschädigten für jeden Familien­
angehörigen ein Familienzuschlag von je 10 v. H. 
der Beschädigtenrente. Wenn die Beschädigten­
rente einschließlich der Familienzuschläge hoher 
als die Bemessungsgrundlage ist, sind die Familien­
zuschläge um den Betrag, der die Bemessungs­
grundlage überschreitet, zu kürzen. Der Familien­
zuschlag ist aber für jeden Familienangehörigen 
mindestens im Betrage der jeweiligen Kinder­
zulagegemäß § 16 des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957 zu leisten." 

Betrag ergibt, in folgender Höhe zu leisten: 
Bei einem Anspmch auf Pflegezulage gemäß 
§ 27 Abs. 3 Z. 8 bis 12 im Betrag nach Abs. 4 
lit. a; . " 
bei einem Anspruch auf Pflegezulage gemäß 
§ 27 Abs. 3 Z. 6 oder 7 im Betrag nach Abs. 4 
lit. b; 
bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe III im Betrag nach Abs. 4 lit. C; 
. bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe IV im Betrag nach Abs. 4 lit. d; 
bei einem Anspruch" auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe V im Betrag nam Abs. 4lit. e.« 
7. Der Abs. 2 des § 33 hat zu lauten: 
,,(2) Zur Witwenrente ist eine" Zusatzrente in 

dem Ausmaß zu leisten, als die Witwenrente 
nam Abs. 1 jeweils den Rentenbetrag nicht 
erreicht, der der Witwe im Falle eines Anspruches 
auf Grund- und Zusatzrente gemäß § 35 Abs. 2 
bis 4 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, 
gebühren würde." 

8. Im ersten Satz des "§ 35 Abs. 1 haben die 
Worte "oder Blindenzulage" ZT,l entfallen. 

9. Der Abs. 2 des § 35 hat zu lauten: 
,,(2) Die Witwenbeihilfe ist jeweils in jenem 

Betrag zu leisten, der im Falle eines Anspruches 
gemäß § 36 Abs. 2 des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957 gebühren würde." 

10. Die Abs. 3, 4 und 5 des § 35 haben zu 
entfallen. 

11. Die Abs. 1 und 2 "des § 41 haben zu 
lauten: 

,,(1) Die Waisenrente beträgt für einfach ver­
waisü~ Waisen 20 v. H., für Doppelwaisen 
30 v. H. der Bemessungsgrundlage. 

(2) Zur Waisenrente gebührt eine Zusatzrente. 
Die Zusatzrente ist in dem Ausmaß zu leisten, 
"als die Waisenrente nach Abs. 1 zusammen mit 
dem Einkommen (§ 25) der Waise 
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2 442 der Beilagen 

1. bei einfach verwaisten Waisen den Betrag 
in der Höhe von 40 v. H. des' gemäß § 292 
Abs. 3 erster Satz lit. b des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, je­
weils geltenden Richtsatzes zuzüglich eines Be­
trages in eineinhalbfacher Höhe der einfachen 
Waisenrente gemäß § 42 Abs. 1 und 4 des Kriegs­
opferversorgungsgesetzes 1957, 

2. bei Doppelwaisen den Betrag in der Höhe 
von 60 v. H. des unter Z. 1 bezeichneten Richt­
satzes zuzüglich eines Betrages in eineinhalbfacher 
Höhe der Doppelwaisenrente gemäß § 42 Abs. 1 
und 4 des Kriegsopferversorgupgsgesetzes 1957 

nicht erreicht." 

12. Der Abs. 4 des § 41 hat zu entfallen. 

13. Der Abs. 2 des § 42 hat zu lauten: 
,,(2) Die Waisenbeihilfe beträgt zwei Drittel 

der Waisenrente (§ 41 Abs. 1); sie ist um jenen 
Betrag zu erhöhen, welcher der Waise im Falle 
eines Anspruches auf Waisenrente (§ 41 Abs. 1) 
als Zusatzrente gemäß § 41 Abs. 2 gebühren 
würde." 

14. Die Abs. 4 und 5 des § 42 haben zu ent­
fallen. 

15. Der dritte Satz des § 44 Abs. 1 hat zu 
lauten: . 
"Die Elternrente gebührt jedoch für jeden Eltern­
teil mindestens in Höhe des gemäß § 46 Abs. 1 
und 4 des Kriegsopferversorgungsgesetzes. 1957 
für die Elternteilrente jeweils festgesetzten Be­
trages." 

16. Der Abs. 2 des § 44 hat zu lauten: 
,,(2) Die Elternrenten nach Abs. 1 sind nur 

in dem Ausmaß zu leisten, als das Einkommen 
(§ 25) der Eltern 75 v. H. der im § 12 Abs. 2 
zweiter Satz des Kriegsopfervetsorgungsgesetzes 
1957 aufgestellten Eink6mmensgrenze zuzüglich 
eines Betrages in Höhe der nach Abs. 1 in Be­
tracht kommenden Mindestelternrente nicht er­
reicht. Bei Elternpaaren, die im gemeinsamen 
Haushalt leben, ist die Einkommensgrenze um 
einen weiteren Betrag in Höhe der nach Abs. 1 
in Betracht kommenden Mindestelternrente und 
einen Betrag in Höhe der Frauenzulage gemäß 
§ 17 des Kriegsopferversorgungsgesctzes 1957 
zu erhöhen, wobei der Berechnung das monat­
liche Einkommen (§ 25) einschließlich der Eltern­
renten beider Elternteile (§ 44 Abs. 1) zugrunde 
zu legen' ist. übersteigt bei. solchen Elternpaaren 
das Einkommen (§ 25) zuzüglich der Eltern­
renten nach Abs. 1 die Einkommensgrenze, sind 
die Elternrenten je um die Hälfte des über-

jeweils den Rentenbetrag nicht erreicht, der den 
Eltern im Falle eines Anspruches . auf Eltern­
rente gemäß § 46 Abs. 1, 3 und 4 des Kriegs­
opferversorgungsgesetzes 1957 gebühren würde. 
Bei einem im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Elternpaar sind die Elternrenten beider Eltern­
teile (§ 44 Abs. 1) der Bemessung zugrunde zu 
legen, wobei die Zusatzrente für beide Eltern­
teile nur einmal gebührt." 

19. Im § 46 haben der Abs. 1 und die Absatz­
bezeichnung ,,(2)" zu entfallen. 

20. Im Abs. 2 des § 46 b haben die Bezeich­
nungen ,,§ 26 Abs. 1, § 41 Abs. 2, § 42 Abs. 2 
und 4, § 44 Abs. 1 und 2, § 45" zu entfallen. 

21. Der Abs. 4 des § 46 b hat zu lauten: 
,,(4) Die Bestimmungen der Abs.2 und 3 

finden auf die im § 52 Abs. 1 angeführten 
Beträge mit der Einschränkung Anwendung, daß 
diese Beträge der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
1970 vorzunehmenden Anpassung zugrunde zu 
legen sind." . 

22. Der Abs. 3 des § 59 hat zu lauten: 
,,(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten 

auch hinsichtlich der nach § 3 lit. h des Bundes­
gesetzes über Wohnungsbeihilfen, BGBl. Nr. 229/ 
1951, zuerkannten Wohnungsbeihilfen." 

23. Dem § 75 ist folgender Abs. 4 anzufügen: 
,,(4) Der Bundesminister für soziale Verwal­

tung ist ermächtigt, aus Gründen der Zweck­
mäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kosten­
ersparnis bestimmte Gruppen von Vollziehungs­
angelegenheiten oder sämtliche Vollziehungs­
angelegenheiten einem anderen Landesinvaliden­
amt durch Verordnung zu übertragen." 

24. Im § 96 haben nach dem Wort "gleich­
gestellt" der Beistrich und die folgenden Satz~ 
teile zu entfallen. 

Artikel 11 

Die Neubemessung einer vom Einkommen 
(§ 25 des Heeresversorgungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 27/1964) abhängigen Versorgungsleistung, die 
durch die mit 1. Juli 1971 vorgesehene Erhöhung 
der Witwen- und Waisenpensionen in der Sozial­
versicherung und im Pensionsrecht der öffentlich 
Bediensteten erforderlich ist, wird mit diesem 
Zeitpunkt wirksam. 

Artikel III 

Die in Vollziehung dieses Bundesgesetzes er­
forderlichen Neubemessungen von Versorgungs­
leistungen haben von Amts wegen zu erfolgen. 

steigeniden Betrages zu kü~zen." Artikel IV 

17. Der Abs. 3 des § 44 hat zu entfallen. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1971 
18. § 45 hat zu lauten: in Kraft. 
,,§ 45. Zur Elternrente gebührt eine Zusatz- (2)' Mit der Vollziehung die~es Bundesgesetzes 

rente. Die Zusatzrente ist in dem Ausmaß zu' ist der. Bundesminister für soziale Verwaltung 
leisten, als die Elternrente nach § 44 Abs. 1 betraut.~ 
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Erläuterungen 

Das Heeresversorgungsgesetz (HVG) sieht 
neben der Gewährung von Renten, deren Aus­
maß sich entsprechend der Regelung in der 
gesetzlichen Unfallversicherung nach dem Arbeits­
einkommen des Beschädigten richtet, Mindest­
leistungen in Höhe der Rentensätze nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz (KOVG) 1957 vor. 

Durch die Novelle zum KOVG vom 11. No­
vember 1970, BGBL Nr. 350, wurden der An­
spruch auf Witwenzusatzrente, Witwenbeihilfe, 
Waisenrente und Waisenbeihilfe neu geregelt. Ab 
1. Juli 1971 wird die Höhe der Zusatzrente 
für Witwen nach dem KOVG jeweils dem Richt­
satz für die Gewährung der Ausgleichszulage in 
der Sozialversicherung entsprechen. In diese 
Regelung wurden auch die Witwenbeihilfen 
einbezogen. Ferner wurden die erhöhten 
Waisenrenten und Waisenbeihilfen in der Kriegs­
opferversorgung in eine Relation zum Richtsatz 
gebracht und die Elternrenten für jene Eltern, 
die über kein oder nur ein geringes Einkommen 
verfügen, für einen Elternteil um 50 S und für 
ein Elternpaar um 100 S erhöht. Um die Hinter­
bliebenen im Sinne des HVG nicht schlechter 
zu stellen, ist es erforderlich, eine analoge Rege­
lung für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Mindestleistungen zu treffen. 

Die Rentensätze im KOVG wurden seit 
Inkrafttreten des HVG (1. Jänner 1964) wieder­
holt erhöht. Die Nachziehung der angeführten 
Mindestleistungen im HVG hatte entsprechende 
Novellierungen dieses· Bundesgesetzes zur Folge. 
Um solche Novellen; die jeweils lediglich zirka 
25 Personen betroffen haben, künftighin entbehr­
lich zu machen, werden die Mindestleistungen 
durch den vorliegenden Gesetzentwurf nicht wie 
bisher ziffernmäßig festgesetzt, sondern es wird 
auf jene Normen des KOVG verwiesen, welche 
die maßgebenden Rentensätze enthalten. Dadurch 
soll die Angleichung der nach diesen Bestimmun­
gen vorgesehenen Mindestleistungen künftighin 
automatisch mit der jeweiligen Novellierung des 
KOVG erfolgen. Diehievon betroffenen Vor­
schriften sind § 23 Abs. 5 und 6, § 26 Abs. 1, 
§ 33 Abs. 2,§ 35 Abs. 2 bis 5, § 41 Abs. 1, 
2 und 4, § 42 Abs. 2, 4 und 5, § 44 Abs. 1, 2 

und 3 sowie § 45 HVG (Art. I Z. 2, 3, 5, 7 
und 9 bis18). 

Weiters enthält der vorliegende Gesetzentwurf 
- wie in der Kriegsopferversorgung - Ver­
besserungen bei der Gewährung der Schwerst­
beschädigtenzulage sowie bei der Berechnung des 
landwirtschaftlichen Einkommens. 

Gegen die Neufassung der die Mindestleistun­
gen betreffenden Bestimmungen wurde seitens 
des Bundeskanzleramtes eingewendet, daß der 
Entwurf in diesen Punkten für den Rechtsunter­
worfenen kaum überschaubar und deshalb auch 
unter Berücksichtigung der sachlichen Schwierig­
keiten mit dem rechtsstaatlichen Publizitäts­
gedanken nicht unbedingt vereinbar sei. In 
dieser Richtung hat auch das Aint der Nieder­
österreichischen Landesregierung Stellung genom­
men. Richtig ist, daß der Entwurf eine Reihe 
von Verweisungen enthält und dadurch die über­
sichtlichkeit beeinträchtigt wird. Allerdings wäre 
festzuhalten, daß dieser Einwand im wesentlichen 
auch für die angeführten Bestimmungen in ihrer 
bisherigen Fassung Geltung hat. Um den Ver­
sorgungsberechtigten nach dem HVG Mindest­
leistungen sicherzustellen, die den Leistungen 
nach dem KOVG entsprechen, mußten die dies­
bezüglichen Bestimmungen des KOVG im vollen 
Umfang in das HVG eingebaut werden, wobei 
die an sich bereits komplizierten Bestimmungen 
des KOVG dem andersartigen System des HVG 
anzupassen waren und dadurch an· Klarheit nicht 
gewinnen konnten. Die vorliegende Fassung hat 
jedoch gegenüber der bisherigen, wie bereits 
ausgeführt, zumindest· den Vorteil, daß allzu 
häufige Anderungen des HVG und die damit 
verbundenen Aufwendungen, welche in keinem 
Verhältnis zum betroffenen Personenkreis stehen, 
künftighin nicht mehr notwendig sein werden. 
Darüber hinaus bewirkt die vorliegende Rege­
lung eine Verwaltungsvereinfachung und Verwal­
tungsersparnis. 

Der Forderung nach Individualisierung des 
Gesetzesbefehles wird nach der Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes dann nicht Rechnung 
getragen, wenn Normen, deren Inkraftsetzung 
beabsichtigt ist, bloß generell durch ein Sach-
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4 442 der Beilagen 

gebiet und einen' bestimmten Geltungstag be­
schrieben werden. Der hohe Grad der Unbe­
stimmtheit benimmt einer derartigen Vorschrift 
die rechtliche Eigenschaft einer Norm. Gleich~ 
wohl ist jedoch nach' Auffassung des Verfas­
sungsgerichtshofes nicht jede Verweisung auf 
andere Kundmachungen unzulässig. Eine Forde­
rung, daß in jedem Fall der Gesetzesinhalt un­
mittelbar verlautbart zu werden hat, würde über 
das Ziel schießen (Slg. Nr. 3130/1956). Da die 
im Entwurf enthaltenen Verweisungen die anzu­
wendenden Bestimmungen klar und eindeutig 
bestimmen, dürften gegen die betroffenen Be­
stimmungen keine grundsätzlichen verfassungs­
gerichtlichen Bedenken gegeben sein. Im übrigen 
hat der Verfassungsgerichtshof auch gegen die 
im Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, ent­
haltenen Verweisungen auf das Kriegsopferver­
sorgungsgesetz 1957 keine Bedenken geäußert. 

Der zur Begutachtung versendete Entwurf sah 
im Hinblick auf die in parlamentarischer Be­
handlung stehende Regierungsvorlage betreffend 
die Änderung wehrrechtlicher Bestimmungen im 
Art. I Z. 1 eine Angleichung des § 1 HVG an 
die Bestimmungen der bezeichneten Regierungs­
vorlage vor. Da jedoch derzeit nicht feststeht, 
ob bzw. wann die maßgebenden wehrpolitischen 
Maßnahmen Gesetzeskraft erlangen werden und 
die gegenständliche Novelle mit 1. Juli 1971 
wirksam werden soll, wurde von einer Änderung 
des § 1 HVG vorläufig Abstand genommen. 

. Im Begutachtungsverfahren wurde vom Bun­
desministerium für Justiz auch eine Änderung 
der § 1 Abs. 3 und § 94 HVG angeregt. Die 
Vorschläge des Bundesministeriums für Justiz 
wurden im vorliegenden Entwurf noch nicht 
berücksichtigt, weil es angezeigt erscheint, auch 
hiezu den zur Begutachtung von Gesetzentwürfen 
berufenen und von dieser Änderung allenfalls 
berührten Stellen die Möglichkeit einer Stellung­
nahme einzuräumen. 

Die Novelle. soll am 1. Juli 1971 in Kraft 
treten. 

Am 1. Jänner 1971 standen 516 Beschädigte 
und 53 Hinterbliebene im Bezuge einer Rente 
nach dem HVG. Hievon erhalten derzeit ledig­
lich 30 Personen Mindestleistungen in Höhe der 
entsprechenden Kriegsopferrenten. Im Hinblick 
auf den kleinen Personenkreis wird die vor­
liegende Novelle nur einen geringfügigen finan­
ziellen Mehraufwand zur Folge haben, der im 
Bundesvoranschlag für das Jahr 1971 Deckung 
"finden wird.' Eine Vermehrung des Personen­
standes wird nicht erforderlich sein. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes 
zu bemerken: 

Zu Artikel I Z. 1: 

Das Inkrafttreten des Invalideneinstellungs­
gesetzes 1969 erfordert im § 20 eine entspre­
chende Änderung der Zitierung. 

Zu Artikel I Z. 2 und 3: 

Der Abs. 5 des § 23 HVG (Erhöhung der 
Beschädigtenrente) wurde aus den eingangs an­
geführten Gründen neu gefaßt. Die bisher in 
dieser Bestimmung enthaltenen Beträge ent­
sprechen der Beschädigtengrund- und Zusatz­
rente nach §§ 11 und 12 KOVG. Diese Regelung 
gewährleistet den Schwerbeschädigten Mindest­
leistungen in Höhe der ihnen im Falle eines 
Anspruches nach dem KOVG gebührenden 
Renten. Durch die Bezugnahme auf die §§ 11 und 
12 KOVG stellt auch § 23 Abs. 5 HVG in der 
vorliegenden Fassung den Schwerbeschädigten 
Mindestleistungen im gleiclien Ausmaß sicher. 
Die im Abs. 6. des ,§ 23 H~G entlhaltene Bestim­
mung über die jährliche Rentenanpassung ent­
fällt im Hinblick auf die Neuregelung. 

Zu Artikel I Z. 4: 

Gemäß § 13 Abs. 4 und 5 KOVG ist bei der 
Ermittlung des Einkommens aus Land- und 
Forstwirtschaft ein Zuschlag hinzu zurechnen, 
wenn der Einheitswert des in Betracht kommen­
den Betriebes 5000S übersteigt. Durch die ein­
gangs zitierte Novelle zum KOVG wurde dieser 
Betrag auf 10.000 S erhöht. Es ist daher eine 
entsprechende Angleidmng der analogen Bestim­
mungen im HVG.erforderlich. 

Zu Artikel I Z. 5: 

Der Abs. 1 des §26 HVG wurde aus den 
eingangs angeführten Gründen neu' gefaßt. Der 
bisher in Höhe der jeweiligen Kinderzulage nach 
dem KOVG ziffernmäßig festgesetzte Mindest­
familienzuschlag wird nunmehr durch die Bezug­
nahme auf § 16 KOVG gewährleistet. 

Zu Artikel I Z. 6: 

Nach der derzeitigen Rechtslage erhalten die 
Empfänger einer Pflegezulage oder Blindenzulage 
von der Stufe III an eine Schwerstbeschädigten­
zulage ohne Rücksicht auf die Summe der 
Hundertsätze, die auf die einzelne Dienstbescha­
digung entfallen. Zur Beseitigung von Härten soll 
diese Regelung - wie in der Kriegsopferver­
sorgung - nunmehr auch auf Empfänger von 
Pflegezulagen der Stufe I und II ausgedehnt 
werden, die die Pflegezulage wegen .eines· der 
im § 27 Abs. 3 Z. 6 bis 12 HVG angeführten 
Gebrechen erhalten. 

Zu Artikel I Z. 7: 

Der Abs. 2 des § 33 HVG (Zusatzrente zur 
Witwenrente) wurde aus den eingangs ange­
führten Gründen neu gefaßt. Die bisher in dieser 
Bestimmung enthaltenen Beträge entsprechender 
Witwengrund- und Zusatzrente nach § 35 KOVG. 
Diese Regelung gewährleistet den Witwen 
Mindestleistungen in Höhe der ihnen im Falle 
eines Anspruches nach dem' KOVG gebührenden 
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Renten. Durch die Bezugnahme auf § 35 Abs. 2 
bis 4 KOVG stellt auch § 33 Abs. 2 HVG in 
der vorli~genden Fassung den Witwen Mindest­
leistungen im gleichen Ausmaß sicher. Die durch 
die Novelle zum KOVG vom 11. November 
1970 ab 1. Juli 1971 vorgesehene Verbesserung 
der Witwenversorgung -:- Gleichziehung der 
Zusatzrente mit dem jeweils in der Sozialver­
sicherung geltenden Richtsatz - bewirkt auch 
eine entsprechende Leistungsverbesserung für den 
Bereich der Heeresversorgung. 

Zu Artikel I Z. 8: 

Es handelt sich bei dieser Änderung lediglich 
um eine textliche Angleichung an die Bestimmun­
gen des § 32 und § 42 Abs. 1 HVG. Mit Rück­
sicht darauf, daß jeder Blinde die Beschädigten­
rente für Erwerbsunfähige bezieht, erübrigt sim 
die Anführung von Empfängern einer Blinden­
zulage. 

Zu Artikel I Z. 9 und 10: 

Der Abs. 2 des § 35 HVG (Witwenbeihilfe) 
wurde aus den eingangs angeführten. Gründen 
neu gefaßt. Die im § 35 Abs. 2 und 3 HVG ent­
haltenen Einkommensgrenzen ergeben sich aus 
den Bestimmungen über die Witwenbeihilfe nach 
dem KOVG (§ 36). § 35 Abs. 2 und 3 HVG 
gewährleisten den Witwen eine Witwenbeihilfe 
in Höhe der ihnen im Falle eines Anspruches 
nam dem KOVG gebührenden Beihilfe. Durch 
die Bezugnahme auf § 36 Abs. 2 KOVG stellt 
aum § 35 Abs. 2 HVG in der vorliegenden 
Fassung den Witwen eine Witwenbeihilfe in 
diesem Ausmaß sicher. Die durch die Novelle 
zum KOVG vom 11. November 1970 ab 1. Juli 
1971 vorgesehene Verbesserung der Witwenbei­
hilfen bewirkt daller auch eine entsprechende 
Leistungsverbesserung für den Bereich der 
Heeresversorgung. Die Abs. 3, 4 und 5 des 
§ 35 HVG entfallen im Hinblick auf die· vor­
liegende Regelung. 

Zu Artikel I Z. 11 und 12: 

Der Abs. 2 des § 41 HVG (Zusatzrente zur 
Waisenrente) wurde aus den eingangs angeführten 
Gründen neu gefaßt. Die teilweise Rezeption 
des § 42 Abs. 3 KOVG machte es erforderlich, 
im § 41 Abs. 1 HVG an die Stelle des Begriffes 
"Vollwaisen" die im § 42 Abs. 1 KOVG ver­
wendete Bezeichnung "Doppelwaisen" zu setzen. 
Die bisher im § 41 Abs. 2 HVG enthaltenen 
Beträge entsprechen der Waisenrehte nach § 42 
Abs. 1 KOVG zuzüglich der Erhöhung zur 
Waisenrente nach § 42 Abs. 3 KOVG. Diese 
Regelung gewährleistet den Waisen Mindest­
leistungen in Höhe der ihnen im Falle eines 
Anspruches nach dem kOVG gebührenden Ren­
ten. Durch die Bezugnahme auf§ 29'2 Albs. 3 
ASVG und § 42 Abs. 1 bis 4 KOVG stellt 

auch § 41 Abs. 2 HVG in der vorliegenden 
Fassung den Waisen Mindestleistungen im 
gleichen Ausmaß sicher. Die durch die Novelle 
zum KOVG vom -11. November 1970 ab 1. Juli 
1971 vorgesehene Verbesserung der Waisen ver­
sorgung bewirkt audl eme entsprechende 
Leistungsverbesserung für den Bereich der 
Heeresversorgung. Die im Abs. 4 des§ 41 HVG 
enthaltene Bestimmung über die jährliche 
Rentenanpassung entfällt im Hinblick auf die 
vorliegende Regelung. 

Das Bundesministerium für Justiz hat vorge­
schlagen, den im § 41 HVG verwendeten Aus­
druch "einfach verwaiste Waisen" durch den im 
§ 266 ASVG verwendeten Ausdruck "einfach 
verwaistes Kind" zu ersetzen. Diese Anregung 
ist an sich berechtigt. Die Bezugnahme auf die 
Bestimmungen des KOVG läßt jedoch die Ver­
wendung des im KOVG enthaltenen Begriffes 
der "einfach verwaisten Waisen" angezeigt er­
scheinen. 

Zu Artikel I Z. 13 und 14: 

Der Abs. 2 des § 42 HVG (Waisenbeihilfe) 
wurde aus den eingangs angeführten Gründen 
neu gefaßt. Die im § 42 Abs. 2 und 4 HVG 
enthaltenen Einkommensgrenzen ergeben sich 
aus den Bestimmungen über die Waisenbeihilfe 
nach dem KOVG (§ 42). § 42 Abs. 2 und 4 HVG 
gewährleisten den Waisen Mindestbeihilfen in 
Höhe der ihnen im Falle eines Anspruches nach 
dem KOVG gebührenden Waisenbeihilfen. Durch 
die Bezugnahme auf § 41 Abs. 2 HVG stellt 
auch § 42 Abs. 2 HVG in der vorliegenden Fas­
sung den oben bezeidmeten Waisen eine Waisen­
beihilfe im gleichen Ausmaß sicher. Die durch 
die Novelle zum KOVG vom 11. November 
1970 ab 1. Juli 1971 vorgesehene Verbesser.ung 
der Waisenbeihilfen bewirkt auch eine ent­
sprechende Leistungsverbesserung für den Bereich 
der Heeresversorgung. Wie in der Kriegsopfer­
versorgung soll auch nach dem HVG die Waisen­
beihilfe in Höhe von 2/3 der Waisenrente unab:': 
hängig vom Einkommen der Waise gebühren: 
Die Abs. 4 und 5 des § 42 HVG entfallen 
im Hinblick auf die vorliegende Regelung. 

Zu Artikel I Z. 15: 

Der Abs. 1 des § 44 HVG wurde aus den 
eingangs angeführten Gründen neu gefaßt. Die 
bisher in Höhe der Elternteilrente nach § 46 
Abs. 1 KOVG ziffernmäßig festgesetzte Mindest­
eltern rente wird nunmehr im gleichen Ausmaß 
durch die Bezugnahme auf § 46 Abs. 1 und 4 
KOVG gewährleistet. 

Zu Artikel I Z. 16 und 17: 

Der Abs. 2 des § 44 HVG wurde aus den 
eingangs angeführten Gründen neu gefaßt. Die 
bisher in dieser Bestimmung enthaltenen Ein~ 
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kommensgrenzen entsprechen 75 v. H. der Ein­
kommensgrenze nach § 12 Abs. 2 KOVG zuzüg­
lich eines Betrages in Höhe der Elternteilrente 
bzw. bei Elternpaaren in' Höhe der Elternpaar­
rente nach § 46 Abs. 1 KOVG einschließlich 
der Frauenzulage nach § 17 KOVG. Im vor­
liegenden Gesetzentwurf wird nunmehr un­
mittelbar auf die für die Einkommensgrenzen 
maßgebenden Bestimmungen im KOVG verwie­
sen. In diesem Zusammenhang war dem Umstand 
Rechnung zu tragen, daß dem HVG der im 
KOVG enthaltene Begriff der "Elternpaarrente" 
fremd ist. Bei einem im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Elternpaar muß daher bei Bemessung 
der Leistungen nach § 44 Abs. 2 HVG die 
Summe aus beiden nach § 44 Abs. 1 HVG er­
rechneten Elternrenten bzw. Mindesteltern­
renten zugrunde gelegt werden. Liegt das 
gemeinsame Einkommen des Elternpaares ein­
schließlich der beiden Elternrenten über der Ein­
kommensgrenze, sind die Elternrenten gemäß 
§ 44 Abs. 2 HVG um je einen Betrag in halber 
Höhe des Differenzbetrages zwischen dem um 
die Elternrenten vermehrten Einkommen und 
der Einkommensgrenze zu kürzen. 

Die im Abs. 3 des § 44 HVG enthaltenen 
Bestimmungen über die jährliche Rentenanpas­
sung sind im Hinblick auf die vorliegende Rege­
lung entbehrlich. 

Zu Artikel I Z. 18: 

§ 45 HVG wurde aus den eingangs angeführten 
Gründen neu gefaßt. Die bisher in dieser Bestim­
mung. enthaltenen Beträge entsprechen der 
jeweils nach § 46 Abs. 1 KOVG in Betracht 
kommenden Elternrente zuzüglich der Erhöhung 
zur Elternrente nach § 46 Abs. 3 KOVG. Diese 
Regelung gewährleistet den Eltern Mindest­
leistungen in Höhe der ihnen im Falle eines 
Anspruches nach dem KOVG ,gebührenden 
Renten. Durch die Bezugnahme auf § 46 Abs. 1, 
3 und 4 KOVG stellt, auch § 45 HVG in der 
vorliegenden Fassung eine Zusatzrente in dieser 
Höhe sicher. Entsprechend der Erhöhung der 
Rentenbeträge im § 46 Abs. 3 KOVG ab 1. Juli 
1971 wird sich auch die Zusatzrente für einen 
Elternteil um 50 S und für ein Elternpaar um 
100 S monatlich erhöhen. 

Zu Artikel I Z. 19: 

Die Bewertung von Versorgungsleistungen 
nach dem HVG als Einkommen in der Sozial­
versicherung wurde durch die 25. Novelle zum 
ASVG, BGBl. Nr. 385/1970, die 19. Novelle 
zum GSPVG, BGBl. Nr. 386/1970, die 1. Novelle 
zum B-PVG, BGBl. Nr. 389/1970, und die 
Novelle zum . Arbeitslosenversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 3/1971, erschöpfend geregelt. D,er 
Abs. 1 des § 46 HVG ist daher gegenstandslos 
geworden. 

Zu Artikel I Z. 20 und 21: 

Die §§ 23, 26, 33, 35, 41, 42, 44 und 45 HVG 
in der Fassung der vorliegenden Novelle setzen 
nicht wie bisher die Mindestleistungen ziffern­
mäßig fest, sondern nehmen auf jene Normen 
des KOVG Bezug, welche die maßgebenden 
Rentensätze enthalten. Da somit die jährliche 
Anpassung dieser Leistungen nach § 63 KOVG 
erfolgt, hatte der Hinweis auf die angeführten 
Bestimmungen im § 46 b Abs. 2 und 4 HVG 
zu entfallen. 

Zu Artikel I Z. 22 und 24: 

Das Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen, 
BGBl. Nr. 229/1951, enthält in seiner derzeitigen 
Fassung keine Bestimmungen über Wohnungs­
beihilfen für die Empfänger von Leistungen nach 
dem HVG.' Den Beziehern von Beschädigten­
renten . entsprechend einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 v. H. und 
Hinterbliebenenrenten nach dem HVG ist die 
Wohnungsbeihilfe jedoch durch § 96 HVG sicher­
gestellt. Auf Grund dieser Bestimmung erhalten 
nämlich die bezeichneten Personen die Wohnungs­
beihilfe nach der für die Empfänger laufender 
Geldleistungen aus der Kriegsopferversorgung 
maßgebenden Vorschrift des § 3 lit. g des 
Wohnungsbeihilfengesetzes. Nunmehr soll dieser 
Personenkreis nach einem zur Begutachtung ver­
sendeten Entwurf einer Novelle zum Wohnungs­
beihilfengesetz ab 1. Juli 1971 in den Katalog 
der Anspruchsberechtigten (§ 3 lit. h des Woh­
nungsbeihilfengesetzes) einbezogen werden. Die 
im § 96 HVG enthaltene Bestimmung über den 
Anspruch auf Wohnungsbeihilfekönnte daher 
- sofern die Novelle zum Wohnungsbeihilfen­
gesetz Gesetzeskraft erlangt - ab dem ange­
führten Zeitpunkt entfallen. Außerdem wäre im 
Abs. 3 des § 59 HVG an Stelle der lit. g die 
lit. h des § 3 des Wohnungsbeihilfengesetzes zu 
zitieren. 

Zu Artikel I Z. 23: 

Bei der Prüfung der Geschäftsführung der 
Landesinvalidenämter und Schiedskommissionen 
wurde wiederholt festgestellt, daß die Zusammen­
legung verschiedener Akte der Vollziehung bei 
einem Landesinvalidenamt rationellereArbeits~ 
methoden eröffnet und somit zur Verwaltungs­
vereinfachung sowie zur Verwaltungsersparnis 
beitragen würde. Dies gilt insbesondere für den 
Zahlungsvollzug, der im Hinblick auf die 
schwierige Berechnung der Renten noch nicht auf 
die EDV A umgestellt werden konnte. überdies 
erfordert es der akute Personalmangel bei 
einigen Landesinvalideriämtern und Schieds­
kommissionen, die Möglichkeit zu schaffen, 
Gruppen von Angelegenheiten der Vollziehung 
einem anderen Landesinvalidenamt zu über­
tragen, da befürchtet werden muß, daß bei der 
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zu erwartenden Entwicklung auf dem Personal­
. sektor die klaglose Durchführung des HVG auf 
andere Weise nicht mehr gewährleistet werden 
kann. 

Einer Anregung des Amtes der Niederöster­
reichischen Landesregierung folgend wurden die 
Begriffe "Verwaltungsvereinfachung" und "Ver­
waltungsersparnis" durch die Begriffe "Raschheit, 
Einfachheit und Kostenersparnis" ersetzt. Nach 
der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes 
haben die letztgenannten Gesetzesbegriffe einen 
so weit bestimmbaren Inhalt, daß eine Verord-

nung auf ihre übereinstimmung mit diesem In­
halt geprüft werden kann (Slg. Nr. 4181/1962 
und 5695/1968). 

Zu Artikel 11: 

Durch diese Bestimmung wird eine analoge 
Regelung zu § 56 Abs. 3 Z. 4 HVG für die 
am 1. Juli 1971 vorgesehene Erhöhung der 
Witwen- und Waisenpensionen in der Sozial­
versicherung und dem Pensionsrecht der öffent­
lich Bediensteten geschaffen. 

Heeresversorgungsgesetz - HVG 
Textgegenüberstellung 

.Abzuändernder Text 

§ 20: 

Hinsichtlich der Begünstig1:lngen zur Erlan­
gung und Beibehaltung eines Arbeitsplatzes gel­
ten die Bestimmungen des Invalideneinstellungs­
gesetzes 1953, BGBL Nr. 21. 

§ 23 Abs. 5 bis 6: 

(5) Bei Schwerbeschädigten (Abs. 2) ist die 
Beschädigtenrente nach Abs. 3 in dem Ausmaß 
zu erhöhen, als sie zusammen mit dem um einen 
Freibetrag von 246 S geminderten sonstigen Ein­
kommen (§ 25) bei Beschädigten entsprechend 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

50 v. H. . ....................... 1437 S, 
60 v. H. ........................ 1576 S, 
70 v. H. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1849 S, 
80 v. H. . ....................... 2016 S, 
90 und 100 y. H. .................. 2556 S 

monatlich nicht erreicht. Diese Beträge erhöhen 
sidl, falls Familienzuschläge (§ 26) gebühren, um 
je 104 S. 

(6) An die Stelle der im Abs. 5 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1970 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 46 b verviel­
fachten Beträge. 

§ 25 Abs. 3 bis 4: 

(3) Der Ermittlung des Einkommens aus Land­
und Forstwirtschaft sind 20 v. H. des letztmalig 
vor dem 1. Juli 1967 festgestellten Einheits­
wertesdes land- und forstwirtschaftlichen Betrie­
bes zuzüglich 20 v. H.der Einheitswertanteile 
der Zupachtungen und abzüglich 20 v. H. der 
Einheitswertanteile der Verpachtungen zugrunde 
zu legen. Der so ermittelte Wert ist bei gepach­
teten und verpachteten Grundstücken um den 

Neuer Text 

§ 20: 

Hinsichtlich der Begünstigungen zur Erlangung 
und Beibehaltung eines Arbeitsplatzes geltccn die 
Bestimmungen des Invalideneinstellungsgesetzes 
1969, BGBl. Nr. 22/1970. 

§ 23 Abs. 5: 

(5) Bei Schwerbeschädigten (Abs. 2) ist die 
Beschädigtenrente nach Abs. 3 auf jenes Ausmaß 
zu erhöhen, das jeweils dem Rentenbetrag ent­
s'pricht, welcher dem Schwerbeschädigten im Falle 
eines Anspruches auf Grund- und Zusatzrente 
gemäß §§ 11 und 12 des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, gebühren würde. 

§ 23 Abs. 6 entfällt. 

§ 25 Abs. 3 bis 4: 

(3) Der Ermittlung des Einkommens aus Land­
und Forstwirtschaft sind 20 v. H. des letztmalig 
vor dem 1. Juli 1967 festgestellten Einheitswertes 
des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
zuzüglich 20 v. H. der Einheitswertanteile der 
Zupachtungen undabzüglich 20 v. H. der Ein­
heitswertanteile der Verpachtungen zugrunde zu 
legen. Der so ermittelte Wert ist bei gepachteten 
und verpachteten Grundstücken um den verein-
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Abzuändernder Text Neuer Text 

vereinbarten Pachtzins. zu mindern beziehungs­
weise zu erhöhen. Für Fruchtnießungen gilt die 
gleiche Regelung wie für Zupachtungen und Ver­
pachtungen. übersteigt der. Einheitswert des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes unter 
entsprechender Berücksichtigung der Einheits­
wertanteile der Verpachtungen, Zupachtungen 
und Fruchtnießungen den Betrag von 5000 S, ist 
der "nach den vorstehenden Bestimmungen 
ermittelte Betrag für je weitere 1000 S des Ein­
heitswertes um 84 S,bei Verheirateten um 
109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölf tel des auf 
diese Weise errechneten Betrages gilt als monat­
liches Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft. 
Bei Empfängern einer Beschädigtenrente ent­
sprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 70 oder 80 v. H. ist ein Zehntel, bei 
Empfängern einer Beschädigtenrente entspre­
chend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 90 v. H. oder einer Hinterbliebenen­
rente ein Fünftel des auf Grund des Einheits­
wertes ermittelten Einkommens abzusetzen. Wei­
tere Absetzungen von diesem Einkommen sind 
nicht zulässig. 

(4) Wurde ein land- und forstwirtschaftlicher 
Betrieb vertraglich übergeben, sind der Ermitt­
lung des Einkommens des übergebers ohne Rück­
sicht auf Art und Ausmaß der ausbedungenen 
Leistungen 12 v. H. ~ bei Verheirateten 
6 v .. H. - des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 
festgestellten Einheitswertes· des übergebenen 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zugrun­
de zu legen. übersteigt, der Einheitswert des 
übergebenen "Betriebes den Betrag von 5000 S, 
ist der nach den vorstehenden Bestimmungen 
ermittelte Betrag für je weitere 1000 S des Ein­
heitswertes um 84 S, bei Verheirateten um 
109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölf tel des auf 
diese Weise errechneten Betrages gilt als monat­
liches Einkommen des übergebers. AbsetzuJ:?gen 
von diesem Einkommen sind nicht zulässig. 

§ 26 Abs. 1: 

(1) Zur Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3) gebührt 
Schwerbeschädigten für jeden Familienangehöri­
gen ein Familienzuschlag von je 10 v. H. der 
Beschädigtenrente. Wenn die Beschädigtenrente 
einschließlich der Familienzuschläge höher als die 
Bemessungsgrundlage ist, sind die Familien­
zuschläge um den Betrag, der die Bemessungs­
grundlage überschreitet, zu kürzen. Der Familien­
zuschlag beträgt aber für jeden Familienangehöri­
gen mindestens 84 S. An die Stelle dieses Betrages 
tritt mit Wirkung vom L Juli 1967 und in der 
Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmung des § 46 b 
vervielfachte Betrag. 

barten Pachtzins zu mindern beziehungsweise zu 
erhöhen. Für Fruchtnießungen gilt die gleiche 
Regelung wie für Zupachtungen und Verpach­
tungen~ übersteigt der Einheitswert des land­
und forstwirtschaftlichen Betriebes unter ent­
sprechender Berücksichtigung der Einheitsw.ert­
anteile der Verpachtungen, Zupachtungen und 
Fruchtnießungen den Betrag von 10.000 S, ist 
der nach den vorstehenden Bestimmungen 
ermittelte Betrag für je weitere 1000 S des Ein­
heitswertes um 84 S, bei Verheirateten um 
109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölf tel des auf 
diese Weise errechneten Betrages gilt als monat­
liches Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft. 
Bei Empfängern einer Beschädigtenrente ent­
sprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 70 oder 80 v. H. ist ein Zehntel, bei 
Empfängern einer Beschädigtenrente ent­
sprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 90 v. H. oder einer Hinter­
bliebenenrente ein Fünftel des auf Grund des 
Einheitswertes" ermittelten Einkommens abzu­
setzen. Weitere Absetzungen von diesem Ein­
kominen sind nicht zulässig. 

(4) Wurde ein land- und forstwirtschaftlicher 
Betrieb vertraglich übergeben, sind der Ermitt­
lung des Einkommens des übergebers ohne Rück­
sicht auf Art und Ausmaß der ausbedungenen 
Leistungen 12 v. H. - bei Verheirateten 
6 v. H. - des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 
festgestellten Einheitswertes des übergebenen 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
zugrunde zu legen. übersteigt der Einheitswert 
des übergebenen Betriebes den Betrag von 
10.000 S, ist der nach den vorstehenden Bestim­
mungen ermittelte Betrag für je weitere 1000 S 
des Einheitswertes um 84 S, bei Verheirateten 
um 109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölfte! des 
auf diese Weise errechneten Betrages gilt als 
monatliches Einkoinmen des übergebers. Ab­
setzungen von diesem Einkommen sind nicht 
zulässig. 

§ 26 Abs. 1: 

(1) Zur Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3) gebührt 
Schwerbeschädigten" für jeden Familien­
angehörigen ein Familienzuschlag von je 10 v. H. 
der Beschädigtenrente. Wenn die Beschädigten­
rente einschließlich der Familienzuschläge höher 
als die Bemessungsgrundlage ist, sind die Familien­
zuschläge um den Betrag, der die Bemessungs­
grundlage überschreitet, zu kürzen. Der Familien~ 
zuscl:J.lag ist aber für jeden Familienangehörigen 
mindestens im Betrage der jeweiligen Kinder­
zulage gemäß § 16 des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957 zu leisten. 
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Abzuändernder Text 

§ 26a Abs. 5: 

(5) Empfängern einer Pflegezulage der Stufe III, 
IV oder V oder einer Blindenzulage in der Höhe 
einer dieser Pflegezulagen ist die Schwerst­
beschädigtenzulage, falls sich nicht aus Abs. 1 
bis 4 ein höherer Betrag ergibt, in folgender 
Höhe zu leisten: 

Bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe III im Betrag nach Abs. 4 lit. c; 
bei einem Anspruch. auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe IV im Betrag nach Abs. 4 lit. d; 
bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe V im Betrag nach Abs. 4 lit. e. 

§ 33 Abs. 2: 

(2) Zur Witwenrente ist eine Zusatzrente in 
dem Ausmaß zu leisten, als die Witwenrente 
nach Abs. 1 zuzüglich des Einkommens (§ 25) 
unter Berücksichtigung eines Freibetrages von 
246 S monatlich 999 S nicht erreicht. Diese 
Grenze erhöht sich bei Witwen mit einem waisen­
versorgungsberechtigten Kind auf 1120 S, bei 
Witwen, die für zwei waisenversorgungsberech­
tigte Kinder zu sorgen haben oder erwerbs­
unfähig sind oder das 55. Lebensjahr vollendet 
haben, sowie bei Witwen nach Empfängern einer 
Pflegezulage oder Blindenzulage (§§ 27, 28) auf 
1266 S. Diese Beträge erhöhen sich weiter für 
jedes waisenversorgungsberechtigte Kind um 
104 S. An die Stelle dieser Beträge treten mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1970 und in der Folge 
vom 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 46 b vervielfachten Beträge. 
Witwen, die das 45. Lebensjahr noch nicht voll­
endet haben, erwerbsfähig sind, für keine waisen­
versorgungsberechtigten Kinder zu sorgen haben 
und deren Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes 
nicht Empfänger einer Pflegezulage oder Blinden­
zulage war, gebührt keine Zusatzrente, es sei 
denn, daß die Waisenrente wegen Vollendung 
des 18. Lebensjahres (§ 38), wegen Erlangung 
der Selbsterhaltungsfähigkeit (§ 40 Abs. 1) oder 
wegen Verehelichung der Waise (§ 40 Abs. 2) 
oder wegen Ablebens der Waise weggefallen ist 
oder wegfällt. 

§ 35 Abs. 1 bis 5: 

(1) Witwen nach Schwerbeschädigten, die im 
Zeitpunkt des Todes keinen Anspruch auf die 
Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf 
eine Pflegezulage oder Blindenzulage hatten, ist 
eine Witwenbeihilfe zu gewähren, wenn der Tod 
nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. 
Witwen, die das 45. Lebensjahr noch nicht voll-

Neuer Text 

§ 26 a Abs. 5: 

(5) Empfängern einer Pflegezulage oder einer 
Blindenzulage ist die Schwerstbeschädigtenzulage, 
falls sich nicht aus Ahs. 1 bis 4 einhölherer Be­
trag ergrbt, in folgender Hölhe zu leisten: 

Bei einem Anspruch auf Pflegezulage gemäß 
§ 27 Abs .. 3 Z. 8 bis 12 im Betrag nach Abs. 4 
lit. a; 
bei einem Anspruch auf Pflegezulage gemäß 
§ 27 Abs. 3 Z. 6 oder 7 im Betrag nach Abs. 4 
lit. b; 
bei -einem' Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe III im Betrag nach Abs. 4lit. c; 
bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe IV im Betrag nach Abs. 4 lit. d; 
bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe V im Betrag nach Abs. 4 lit. e. 

§ 33 Abs. 2: 

(2) Zur Witwenrente ist eine Zusatzrente in 
dem Ausmaß zu leisten, als die Witwenrente 
nach Abs. 1 jeweils den Rentenbetrag nicht 
erreicht, der der Witwe im Falle eines Anspruches 
auf Grund- und Zusatzrente gemäß § 35 Abs. 2 
bis 4 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 
gebühren würde. 

§ 35 Abs. 1 und 2: 

(1) Witwen nach Schwerbeschädigten, die im 
Zeitpunkt des Todes keinen Anspruch auf die 
Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf 
eine Pflegezulage hatten, ist eine" Witwenbeihilfe 
zu g.ewähren, wenn der Tod nicht die Folge einer 
Dienstbeschädigung war. Witwen, die das 
45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
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Abzuändernder Text Neuer Text 

endet haben, erwerbsfähig sind und für keine 
waisen versorgungsberechtigten Kinder zu sorgen 
haben, gebührt keine Witwenbeihilfe, es sei denn, 
daß die Waisenbeihilfe(rente) wegen Vollendung 
des 18. Lebensjahres (§ 38), wegen Erlangung 
der Selbsterhaltungsfähigkeit (§ 40 Abs. 1) oder 
wegen Verehelichung der Waise (§ 40 Abs. 2) 
oder wegen Ablebens der Waise weggefallen ist 
oder wegfällt. 

(2) Die Witwenbeihilfe beträgt zwei Drittel 
der Witwenrente (§ 33 Abs. 1). Sie ist nur in dem 
Ausmaß zu leisten, als sie zuzüglich des Ein­
kommens (§ 25) bei einer Witwe, die' das 
45. Lebensjahr vollendet hat, den Betrag von 
1560 S, bei einer Witwe, die für ein waisen­
versorgungsberechtigtes Kind zu sorgen hat, den 
Betrag von 1600 S und bei einer Witwe, die 
erwerbsunfähig ist oder das 55. Lebensjahr voll­
endet oder für mindestens zwei waisenversor­
gungsberechtigte Kinder zu sorgen hat, den 
Betrag von 1653 S nicht erreicht. 

(3) Die Witwenbeihilfe nach Abs. 2 ist insoweit 
zu erhöhen, als sie zusammen mit dem um 246 S 
verminderten Einkommen (§ 25) bei einer Witwe, 
die das 45. Lebensjahr vollendet hat, den Betrag 
von 799 S, bei einer Witwe, die für ein waisen­
versorgungsberechtigtes Kind zu sorgen hat, den 
Betrag von 901 S, und bei einer Witwe, die 
erwerbsunfähig ist oder das 55. Lebensjahr voll­
endet oder für mindestens zwei waisen­
versorgungsberechtigte Kinder zu sorgen hat, den 
Betrag von 1014 S nicht erreicht. 

(4) Die Einkommensgrenzen nach Abs. 2 und 3 
erhöhen sich für jedes waisenversorgungsberech" 
tigte Kind um 104 S. 

(5) An die Stelle der in den Abs. 2 bis 4 
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Jänner 1970 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 46 b vervielfachten Beträge. 

§ 41 Abs. 1,2 und 4: 

(1) Die Waisenrente beträgt für einfach ver­
waiste Waisen 20 v. H., für Vollwaisen 30 v. H. 
der Bemessungsgrundlage. 

(2) Zur Waisenrente gebührt eine Zusatzrente. 
Die Zusatzrente für einfach verwaiste Waisen 
ist zu leisten, wenn und insoweit das Einkommen 
(§ 25) der Waise, vermindert um einen Frei­
betrag von 200 S, zusammen mit der Waisen­
rente nach Abs. 1 den Betrag von 505 S nicht 
erreicht. Die Zusatzrente für Doppelwaisen ist 
zu leisten, wenn und insoweit das Einkommen 
(§ 25) der Waise, vermindert um einen Frei­
betrag von 200 S, zusammen mit der Waisen­
rente nach Abs .. 1 den Betrag von 1145 S nicht 
erreicht. 

erwerbsfähig sind und für keine waisen­
versorgungsberechtigten Kinder zu sorgen haben, 
gebührt keine Witwenbeihilfe, es sei denn, daß 
Waisenbeihilfe(rente) wegen Vollendung des 
18. Lebensjahres (§ 38), wegen Erlangung der 
Selbsterhaltungsfähigkeit (§ 40 Abs. 1) oder 
wegen Verehelichung der Waise (§ 40 Abs. 2) 
oder wegen Ablebens der Waise weggefallen ist 
oder wegfällt. 

(2) Die Witwenbeihilfe ist jeweils in jenem 
Betrag zu leisten, der im Falle eines Anspruches 
gemäß § 36 Abs. 2 des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957 gebühren würde. 

§ 35 Abs. 3, 4 und 5 entfallen. 

§ 41 Abs. 1 und 2: 

(1) Die Waisenrente beträgt für einfad1 ver­
waiste Waisen 20 v. H.,' für Doppelwaisen 
30 v. H. der Bemessungsgrundlage. 

(2) Zur Waisenrente gebührt eine Zusatzrente. 
Die Zusatzrente ist in dem Ausmaß zu leisten, 
als die Waisenrente nach Abs. 1 zusammen mit 
dem Einkommen (§ 25) der Waise 

1. bei einfach verwaisten Waisen den Betrag 
in der Höhe von 40 v. H. des gemäß § 292 
Abs. 3 erster Satz lit. b des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, je­
weils geltenden Richtsatzes zuzüglich eines 
Betrages in eineinhalbfacher Höhe der einfachen 
Waisenrente gemäß§ 42 Abs. 1 und 4 des Kriegs­
opferversorgungsgesetzes 1957, 
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(4) An die Stelle der im Abs. 2 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Juli 1967 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 46 b ver­
vielfachten Beträge. 

§ 42 Abs. 2, 4 und 5: 

(2) Die Waisenbeihilfe beträgt zwei Drittel 
der Waisenrente (§ 41 Abs. 1). Sie ist nur insoweit 
zu zahlen, als das Einkommen der Waise oder 
die für den Unterhalt der Waise bestimmten, 
aus anderen Quellen fließenden Geldmittel abzüg­
lich eines Freibetrages von 200 S den Betrag von 
520 S oder, falls dies für die Waise günstiger ist, 
die Höhe der Doppelwaisenrente (§ 41 Abs. 1) 
nicht erreichen. 

(4) Die Waisenbeihilfe ist bei einfach ver­
waisten Waisen, die die Beihilfe über das voll­
endete 18. Lebensjahr erhalten, um höchstens 
325 S insoweit zu erhöhen, als das monatliche 
Einkommen (§ 25) der Waise den Betrag von 
525 S nicht erreicht. Bei Doppelwaisen ist die 
Waisenbeihilfe um höchstens 425 S insoweit zu 
erhöhen, als das monatliche Einkommen (§ 25) 
der Waise den Betrag von 625S nicht erreicht. 

(5) An die Stelle der in den Abs. 2 und 4 
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Juli 1967 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 46 b vervielfachten Beträge. 

§ 44 Abs. 1 bis 3: 

(1) Die Elternrente beträgt 20 v. H. der 
Bemessungsgrundlage (§ 24). Gebühren nach dem­
selben Verstorbenen zwei oder mehr Eltern­
renten, so sind diese innerhalb dieses Höchst­
ausmaßes verhältnismäßig zu kürzen. Die.Eltern­
rente beträgt jedoch für jeden Elternteil minde­
stens 185 S. Haben die Eltern zwei oder mehr 
Kinder durch Dienstbeschädigung verloren, so 
gebührt nur die für sie günstigere Rente; diese 
ist um ein Fünftel zu erhöhen. Die gleiche 
.Erhöhung gebührt, wenn die Eltern in folge der 
Dienstbeschädigung das einzige Kind verloren 
haben. 

(2) Die Elternrente nach Abs. 1 ist nur dann 
zu leisten, wenn und insoweit das monatliche 
Einkommen (§ 25) 

Neuer Text 

2. bei Doppelwaisen den Betrag in der Höhe 
von 60 v. H. des unter Z. 1. bezeichneten Richt­
satzes zuzüglich eines Betrages in eineinhalb fach er 
Höhe der Doppelwaisenrente gemäß § 42 Abs. 1 
und 4 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 

riicht erreicht. 

§ 41 Abs. 4 entfällt. 

§ 42 Abs.2: 

(2) Die Waisenbeihilfe beträgt zwei Drittel der 
Waisenrente (§ 41 Abs. 1); sie ist um jenen 
Betrag zu erhöhen, welcher der Waise im Falle 
eines Anspruches auf Waisenrente (§ 41 Abs. 1) 
als Zusatzrente gemäß § 41 Abs. 2 gebühren 
würde. . 

§ 4i Abs. 4 und 5 entfallen. 

§ 44 Abs. 1 und 2: 

(1) Die Elternrente beträgt 20 v. H. der 
Bemessungsgrundlage (§ 24). Gebühren nach dem­
selben Verstorbenen zwei oder mehr Eltern­
renten, so sind diese innerhalb dieses Höchst­
ausmaßes verhältnismäßig zu kürzen. Die Eltern­
rente gebührt jedoch für jeden Elternteil minde­
stens in Höhe des gemäß § 46 Abs. 1 und 4 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 für die 
Elternteilrente jeweils festgesetzten Betrages. 
Haben die Eltern zwei oder mehr Kinder durch 
Dienstbeschädigung verloren, so gebührt nur die 
für sie günstigere Rente; diese ist um ein Fünftel 
zu erhöhen. Die gleiche Erhöhung gebührt, wenn 
die Eltern infolge der Dienstbeschädigung das 
einzige Kind verloren haben. 

(2) Die Elterhrenten nach Abs. 1 sind nur in 
dem Ausmaß zu leisten, als das Einkommen 
(§ 25) der Eltern 75 v. H. der im § 12 Abs. 2 
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a) eines Elternteiles ............ 1347'50 S, 
b) eines Elternteiles, der das ein­

zige Kind oder mindestens zwei 
Kinder verloren hat ........ 1384'50 S, 

c) eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Elternpaares ........ 1616'50 S, 

d) eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Elternpaares, das das 
einzige Kind oder mindestens 
zwei Kinder verloren hat .... ,. 1690'50 S 

nicht erreicht. 

(3) An die Stelle der in den Abs. 1 und 2 
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Juli 1967 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 46 b vervielfachten Beträge. 

§ 45: 

Zur Elternrente gebührt eine Zusatzrente, 
wenn und irisoweit das monatliche Einkommen 
(§ 25) der Eltern abzüglich eines Freibetrages 
von 200 S zusammen mit der Elternrente nach 
§ 44 Abs. 1 

a) bei einem Elternteil .............. 460 S, 
b) bei einem Elternteil, der das einzige 

Kind oder mindestens zwei Kinder 
verloren hat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 497 S, 

c) bei einem im gemeinsamen Haus-
halt lebenden Elternpaar ........ 810 S, 

. d) bei einem im gemeinsamen Haus­
halt lebenden Elternpaar, das das 
einzige Kind oder mindestens zwei 
Kinder verloren hat ............ 884 S 

nicht erreicht. An die Stelle dieser Beträge treten 
mit Wirkung vom 1. Juli 1967 und in der Folge 
vom 1. Jänner eines jeden Jahres die uriter 
Bedachtnahme auf § 46 b vervielfachten Beträge. 
Bei einem im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Elternpaar ist das monatliche Einkommen (§ 25) 
einschließlich der Elternrenten beicler Elternteile 
(§ 44 Abs. 1) der Bemessung der Zusatzrente 
nach lit. c und d zugrunde zu legen, wobei die 
Zusatzrente für beide Elternteile nur einmal ge­
bührt. 

§ 46 Abs. 1 und 2: 

(1) Von der Beschädigtenrerite nach § 23 Abs. 3 
und von der Witwenrente nach § 33 Abs. 1 gilt 
ein Drittel als Grundrente im Sinne des § 292 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, .des 
§ 89 des Gewerblichen· Selbständigen-Pensions-

zweiter Satz des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957 aufgesteIlten Einkommensgrenze zuzüglich 
eines Betrages in Höhe der nach Abs. 1 in 
Betracht kommenden Mindestelternrente· nicht 
erreicht. Bei Elternpaaren, die im gemeinsamen 
Haushalt leben, ist die EinRommensgrenze um 
einen weiteren Betrag in Höhe der nach Abs. 1 
in Betracht kommenden Mindestelternrente und 
einen Betrag in Höhe der Frauenzulage gemäß 
§ 17 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 
zu erhöhen, wobei der Berechnung das monat­
liche Einkommen (§ 25) einschließlich der Eltern­
renten beider Elternteile (§ 44 Abs. 1) zugrunde 
zu legen ist. übersteigt bei solchen Elternpaaren 
das Einkommen (§ 25) zuzüglich der Eltern­
renten nach Abs. 1 die Einkommensgrenze, sind 
die Elternrenten je um die Hälfte des über­
steigenden Betrages zu kürzen. 
§ 44 Abs. 3 entfällt. 

§ 45: 
Zur Elternrente gebührt eine Zusatzrente. Die 

Zusatzrente ist in dem Ausmaß zu leisten, als 
die Elternrente nach § 44 Abs. 1 jeweils· den 
Rentenbetrag nicht erreicht, der den Eltern im 
Falle eines Anspruches auf Elternrente gemäß 
§ 46 Abs. 1, 3 und 4 des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957 gebühren würde. Bei einem im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Elternpaar sind 
die Elternrenten beider Elternteile (§ 44 Abs. 1) 
der Bemessung zugruridezu legen, wobei die 
Zusatzrente für beide Elternteile nur einmal· 
gebührt . 

§ 46: 

Bei der Bemessung de~ Hinterbliebenenrente 
sind die Bestimmungen des § 24 Abs. 8 ent­
sprechend anzuwenden. 
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versicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 292/1957, und § 46 Abs. 1 entfällt. 
des § 22 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1958. 

(2) Bei der Bemessung der Hinterbliebenen­
rente sind die Bestimmungen des §24 Abs. 8 
entsprechend anzuwenden. 

§ 46 b Abs. 2 und 4: 

(2) Die im § 26 Abs. 1, § 26 a Abs. 4, § 27 
Abs. 4, § 27 a Abs. 1, § 29, § 30 Abs. 2, § 41 
Abs. 2, § 42 Abs. 2 und 4, § 44 Abs. 1 und 2, 
§ 45, § 46'a, § 69 Abs. 1 und im Abschnitt VII 
Abs. 1 Z. 1 bis 3 der Anlage zu §§ 15 und 16 
angeführten Beträge sind mit Wirkung vom 
1. Juli 1967 mit dem Anpassungsfaktor 1,081 
und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor 
gemäß Abs. 1 zu vervielfachen. 

(4) Die BestimrilUngen der Abs. 2 und 3 finden 
auf die in den § 23 Abs. 5, § 33 Abs. 2, § 35 
Abs. 2 bis 4 und§ 52 Abs. 1 angeführten Beträge 
mit der Einschränkung Anwendung, daß diese 
Beträge der· mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
1970 vorzunehmenden Anpassung zugrunde zu 
legen sind. 

§ 59 Abs. 3: 

(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten 
auch hinsichtlich der nach § 3 lit. g des Woh­
nungsbeihilfengesetzes, BGBl. Nr. 229/1951, zu­
erkannten Wohnungsbeihilfen. 

§ 75 Abs. 1, 2 und 3: 

(1) örtlich zuständig ist das Landesinvaliden­
amt, in dessen Sprengel der Versorgungsberech­
tigte seinen Wohnsitz hat; ist kein solcher 
begründet, so ist der Aufenthalt maßgebend. 

§ 46 Abs. 2 und 4: 

(2) Die im § ,26 a Abs. 4, § 27 Abs. 4, § 27 a 
Abs. 1, § 29, § 30 Abs. 2, § 46 a, § 69 Abs. 1 und 
im Abschnitt VII Abs. 1 Z. 1 bis 3 der Anlage 
zu §§ 15 und 16 angeführten Beträge sind mit 
Wirkung vom 1. Juli 1967 mit dem Anpassungs­
faktor 1,081 und in der Folge mit Wirkung vom 
1. Jänner eines jeden Jahres mit dem Anpassungs­
faktor gemäß Abs. 1 zu vervielfachen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 finden 
auf die im § 52 Abs. 1 angeführten Beträge mit 
der Einschränkung Anwendung, daß diese Beträge 
der mit Wir;ksamikeit vom 1. Jänner 1970 vor­
zunehmenden Anpassung zugrunde zu legen sind. 

§ 59 Abs. 3: 

(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten 
auch hinsichtlich der nach § 3 lit. h des Bundes­
gesetzes über Wohnungsbeihilfen, BGBl. Nr. 229/ 
.1951, zuerkannten Wohnungsbeihilfen. 

§ 75 Abs. 1,2, 3 und 4: 

(1) örtlich zuständig ist ?as Landesinvaliden­
amt, in dessen Sprengel der Versorgungsberech­
tigte seinen Wohnsitz hat; ist kein solcher 
begründet, so ist der Aufenthalt maßgebend. 

(2) Hat ein Versorgungsberechtigter seinen (2) Hat ein Versorgungsberechtigter seinen 
Wohnsitz im Ausland, so ist das Landesinvaliden- Wohnsitz im Ausland, so ist das Landesinvaliden-
amt in Wien zuständig. amt in Wien zuständig. 

(3) Wenn mehrere Hinterbliebene ihren Ver­
sorgungsanspruch von demselben Verstorbenen 
ableiten, ist für die örtliche Zuständigkeit der 
Wohnsitz der Witwe und, falls keine Witwe 
vorhanden ist, der Wohnsitz der jüngsten Waise 
maßgebend. Bestehen über die örtliche Zustän­
digkeit Zweifel, so bestimmt das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung, welches 
Landesinvalidenamt örtlich zuständig ist. 

(3) Wenn mehrere Hinterbliebene ihren Ver­
sorgungsanspruch von demselben Verstorbenen 
ableiten, ist für die örtliche Zuständigkeit der 
Wohnsitz der Witwe und, falls keine Witwe 
vorhanden ist, der Wohnsitz der jüngsten Waise 
maßgebend. Bestehen über die örtliche Zustän­
digkeit Zweifel, so bestimmt das Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung, welches Landes­
invalidenamt örtlich zuständig ist. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
ist ermächtigt, aus Gründen der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
be~timmte Gruppen von Vollziehungsangelegen­
heiten oder sämtliche Vollziehungsangelegen~ 
heiten einem anderen Landesinvalidenamt durch 
Verordnung zu übertragen. 
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§96: §96: 
Soweit in anderen Bundesgesetzen auf Ver-

sorgungsleistungen nach dem Kriegsopfer-
. versorgungsgesetz 1957 Bezug genommen wird, 
sind die Versorgungsleistungen nach dem Heeres­
versorgungsgesetz den Versorgungsleistungen 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
gleichgestellt, hinsichtlich des Wohnungsbeihilfen­
gesetzes mit der Maßgabe, daß - unbeschadet 
der übrigen Voraussetzungen - eine Wohnungs­
beihilfe zu den Beschädigtenrenten entsprechend 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von min­
destens 50 v. H. und zu den Hinterbliebenen­
renten zu zahlen ist. 

Soweit In anderen Bundesgesetzen auf Ver­
sorgungsleistungen nach dem Kriegsopfer­
versorgungsgesetz 1957 Bezug genommen wird, 
sind die Versorgungsleistungen nach dem Heeres­
versorgungsgesetz den Versorgungsleistungen 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
gleichgestellt. 

Artikel II 

Die Neubemessung einer vom Einkommen 
(§ 25 des Heeresversorgungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 27/1964) abhängigen Versorgungsleistung, die 
durch die mit 1. Juli 1971 vorgesehene Erhöhung 
der Witwen- und Waisenpensionen in der Sozial­
versicherung und im Pensionsrecht der öffentlich 
Bediensteten erforderlich ist, wird mit cli'esem 
Zeitpunkt wirksam. 

Artikel III 

Die in Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen Neubemessungen von Ver­
sorgungsleistungen haben von Amts wegen zu 
erfolgen. 

Artikel IV 

. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1971 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut. 
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